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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1988

Norm

AußStrG §9 A2a

Rechtssatz

Eine Rechtsmittelbeschränkung für Aufhebungsbeschlüsse und die Setzung eines Rechtskraftvorbehaltes ist im

Außerstreitgesetz nicht vorgesehen. Solche Beschlüsse sind seit dem Judikat 203 (GlUNF 6486) nach der ständigen

Judikatur grundsätzlich in dritter Instanz anfechtbar; die dem Erstgericht überbundenen rekursgerichtlichen

Rechtsansichten sind dabei voll überprüfbar.
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